
den und für deren Durchführung verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig zu machen.

— Die Rechtsverordnungsbefugnis der Bundesregierung 
ist an Kriterien zu binden, die eine Verletzung der 
Gesetzgebungshoheit des Bundestages und der ver
fassungsmäßigen Grundrechte der Bürger ausschlie
ßen.

— Regierung und Verwaltung sind einer wirksamen 
Kontrolle durch den Bundestag zu unterwerfen. Die 
Abgeordneten sind rechtzeitig und umfassend über 
Gesetzentwürfe und Vorlagen zu informieren.

Eine demokratische Parlamentsreform muß gewähr
leisten, daß in das Parlament Abgeordnete einziehen, 
die ihr hohes Mandat als Volksvertreter verantwor
tungsbewußt wahrnehmen und sich für eine Politik 
des Friedens, der Demokratie und des gesellschaftlichen 
Fortschritts einsetzen.
Der von Legislaturperiode zu Legislaturperiode wieder
kehrende Teufelskreis permanenter Ausschaltung des 
Volkes von der verfassungsrechtlich gebotenen souve
ränen Entscheidung über seine Repräsentanz im Par
lament muß durchbrochen werden.
Das erfordert:
— Die Wähler und ihre demokratischen Organisatio

nen, vor allem der Arbeiter, der Bauern, der Frauen 
und der Jugend, müssen das Recht erhalten, einen 
wirksamen Einfluß auf die Aufstellung der Kandi
datenliste auszuüben. Die Kandidaten haben sich 
rechtzeitig in öffentlichen Wählerversammlungen 
vorzustellen und den Wählern Rede und Antwort 
zu stehen.

— Alle Parteien, die eine positive und konstruktive 
Haltung zum Grundgesetz einnehmen, müssen ent
sprechend dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung 
das Recht erhalten, ungehindert am politischen 
Leben der Bundesrepublik teilzunehmen und Kan
didaten für den Bundestag und alle Parlamente 
aufzustellen. Das setzt die unverzügliche Aufhebung 
des widerrechtlichen KPD-Verbotsurteils voraus.

— Die reaktionäre Fünf-Prozent-Klausel verstößt gegen 
den Grundsatz der Wahlgleichheit. Ihre Aufhebung 
würde dem Sinngehalt des Grundgesetzes entspre
chen und den Weg zu einem Verhältniswahlrecht 
öffnen.

Eine demokratische Parlamentsreform schließt die Ge
währleistung einer demokratischen politisch-staatlichen 
Willensbildung auf der Ebene der Länder und Gemein
den ein.
Die Behauptung, die Gleichschaltung und Reglementie
rung der Länder und Gemeinden werde von den Er
fordernissen der „modernen Industriegesellschaft" her

vorgebracht, ist widersinnig und wahrheitswidrig. Nicht 
Einschränkung, sondern Erweiterung der Demokratie 
auch im örtlichen Bereich der westdeutschen Staats
macht ist erforderlich, damit die komplizierten Pro
bleme gemeistert und die Interessen der westdeutschen 
Städte und Gemeinden gewahrt werden können.
Das erfordert:
— Verhinderung der Durchführung des Wirtschafts

ermächtigungsgesetzes, das die Länder und Kommu
nen einer Notverordnungsdiktatur der Bonner Re
gierung unterwirft und ihre Finanzen im Interesse 
des Rüstungshaushalts wesentlich beschneidet. Not
wendig wäre statt dessen die Durchführung einer 
demokratischen Finanzreform, die den Gemeinden 
die finanziellen Mittel zur Lösung dringender kom
munalpolitischer Aufgaben sichert.

— Unverzügliche Aufhebung der auf die Einschrän
kung der Rechte der kommunalen Vertretungskör
perschaften gerichteten „Vorschaltgesetze“ zur Not
standsgesetzgebung, einschließlich jener Elemente, 
die im Ergebnis dieser Gesetze in den Kreis- und 
Gemeindeordnungen installiert wurden.

— Verstärkung des Einflusses der demokratischen 
Öffentlichkeit auf die Willensbildung in den kom
munalen Vertretungskörperschaften. Grundlegende 
Beschlußentwürfe müßten der Bevölkerung zur Dis
kussion unterbreitet werden.

— Gewährleistung der Mitbestimmung der werktätigen 
Bevölkerung und der maßgeblichen Mitwirkung der 
gewählten örtlichen Vertretungskörperschaften bei 
der Bildung neuer kommunaler Organisations- und 
Strukturformen, z. B. regionaler Planungsgemein
schaften.

Alle diese Forderungen entsprechen dem Auftrag des 
Grundgesetzes. Sie richten sich gegen die Vergewalti
gung und Mißachtung des Grundgesetzes durch die 
herrschende Oberschicht. Ihre Verwirklichung durch 
eine breite demokratische Bewegung des Volkes würde 
dazu beitragen, die tiefe Kluft zwischen Verfassung 
und Verfassungswirklichkeit in Westdeutschland zu 
überwinden.
Indem die friedliebenden und demokratischen Kräfte, 
insbesondere die westdeutschen Gewerkschaften, für 
die Durchsetzung dieser Forderungen auf den Plan 
treten, handeln sie gemäß ihrem unveräußerlichen 
Recht auf Selbstbestimmung und den Rechtspflichten 
des Grundgesetzes. Ihre Verwirklichung ist notwen
diger Bestandteil des Ringens um eine friedliche und 
demokratische Entwicklung in der Bundesrepublik, die 
die Herstellung normaler Beziehungen zwischen beiden 
deutschen Staaten fördert und den Lebensinteressen 
des Volkes entspricht.

HORST REUTER, Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR

Differenzierte Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte 
im Ermittlungsverfahren

In der 25. Sitzung des Staatsrates der DDR wurde dar
gelegt, daß eine höhere Effektivität der Mitwirkung 
der Werktätigen am Strafverfahren erreicht wird, wenn 
über die Bedeutung der Mitwirkung bei jedem Mit
arbeiter der Rechtspflegeorgane völlige Klarheit be
steht, exakte Kriterien für die differenzierte Mitwir
kung gefunden und die von den Rechtspflegeorganen in 
den einzelnen Verfahrensabschnitten zu lösenden Auf
gaben sinnvoll abgestimmt werden1. Diese von den

1 Vgl. insbesondere den Bericht des Generalstaatsanwalts der 
DDR in der 25'. Sitzung des Staatsrates am 15. April 1966, NJ 
1966 S. 353 ff. (357).

708

Rechtspflegeorganen gemeinsam zu schaffenden Voraus
setzungen sind zugleich eine wichtige Garantie für die 
immer bessere Verwirklichung des Grundrechts der 
Bürger auf Mitgestaltung des staatlichen und gesell
schaftlichen Lebens.
Es ist das Anliegen dieses Beitrags, anknüpfend an die 
Ergebnisse der 10. Plenartagung des Obersten Gerichts2, 
unter Auswertung der bisherigen Erfahrungen bei der 
Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte im Strafverfahren 
zur Lösung dieser Aufgaben beizutragen.
2 vgl. die Materialien von der 10. Plenartagung des Obersten 
Gerichts in NJ 1966 S. 457 bis 463.


